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(54) KOPPLUNGSVORRICHTUNG, VERSCHLUSSTEIL SOWIE VERFAHREN ZUM BETÄTIGEN 
EINES ÖFFNUNGSMECHANISMUS

(57) Die Erfindung betrifft ein Kopplungsvorrichtung
(1) zum Schaffen einer Wirkverbindung zwischen einer
Betätigungseinheit (100) zum Betätigen eines Öffnungs-
mechanismus (200) zum Öffnen eines Verschlussteils

(3) für ein Fahrzeug (4) und dem Öffnungsmechanismus
(200) aufweisend eine Kopplungseinheit (10). Ferner be-
trifft die Erfindung ein Verschlussteil (3), sowie ein Ver-
fahren (300).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kopplungsvorrich-
tung zum Schaffen einer Wirkverbindung zwischen einer
Betätigungseinheit zum Betätigen eines Öffnungsme-
chanismus zum Öffnen eines Verschlussteils für ein
Fahrzeug, ein Verschlussteil, insbesondere in Form ei-
ner Tür oder einer Klappe, für ein Fahrzeug sowie ein
Verfahren zum Betätigen eines Öffnungsmechanismus
zum Öffnen des Verschlussteils.
[0002] Systeme zum Öffnen von Fahrzeugtüren sind
aus dem Stand der Technik bekannt. Dabei kommen üb-
licherweise vom Türblech hervorstehende Türgriffe zum
Einsatz, die ein Benutzer greifen kann, um Zugang zum
Fahrzeuginneren zu erhalten. Durch das Hervorstehen
derartiger Türgriffe beeinflussen die Türgriffe jedoch das
äußere Erscheinungsbild des Fahrzeuges. Weiterhin bil-
den die Türgriffe einen Windwiderstand bei der Fahrt,
sodass insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten des
Fahrzeuges daraus resultierende Windgeräusche im
Fahrzeuginneren wahrnehmbar sein können.
[0003] Durch die vermehrte Verwendung elektrischer
Öffnungsmechanismen, die z. B. ein elektrisches Entrie-
geln und/oder Öffnen der Tür in Abhängigkeit von einem
Authentifizierungssignal durch einen ID-Geber eines Be-
nutzers auslösen können, sind Türgriffe als solche in vie-
len Fällen nicht mehr zwingend notwendig. Die Verwen-
dung einer grifflosen Tür wird jedoch bislang oft dadurch
verhindert, dass in bestimmten Situationen, in denen der
elektrische Öffnungsmechanismus nicht ordnungsge-
mäß funktionsfähig ist, noch eine mechanische Öffnung
der Fahrzeugtür wünschenswert ist. Derartige Situatio-
nen können beispielsweise durch einen Unfall oder eine
entleerte Fahrzeugbatterie bedingt sein. Gleichzeitig soll
jedoch sichergestellt sein, dass ein unbefugter Zugang
zum Fahrzeug im Normalfall nicht möglich ist.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
voranstehende, aus dem Stand der Technik bekannte
Nachteile zumindest teilweise zu beheben. Insbesonde-
re ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung die
Sicherheit zu erhöhen und insbesondere eine mechani-
sche Öffnungsmöglichkeit für ein, vorzugsweise grifflo-
ses, Verschlussteil für ein Fahrzeug zu schaffen, bei der
ein unbefugter Zugang zum Fahrzeug verhindbar ist.
[0005] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
eine Kopplungsvorrichtung mit den Merkmalen des un-
abhängigen Vorrichtungsanspruchs, ein Verschlussteil
mit den Merkmalen des weiteren unabhängigen Vorrich-
tungsanspruchs, sowie ein Verfahren mit den Merkmalen
des unabhängigen Verfahrensanspruchs. Weitere Merk-
male und Details der Erfindung ergeben sich aus den
jeweiligen Unteransprüchen, der Beschreibung und den
Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details, die
im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Kopp-
lungsvorrichtung beschrieben sind, selbstverständlich
auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
Verschlussteil und/oder dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren und jeweils umgekehrt, sodass bezüglich der Of-

fenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets
wechselseitig Bezug genommen wird bzw. werden kann.
[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung ist
eine Kopplungsvorrichtung zum Schaffen einer, insbe-
sondere mechanischen, Wirkverbindung zwischen einer
Betätigungseinheit zum Betätigen eines Öffnungsme-
chanismus zum Öffnen eines Verschlussteils eines Fahr-
zeugs und dem Öffnungsmechanismus vorgesehen. Die
Kopplungsvorrichtung weist eine Kopplungseinheit auf,
die in einen Kopplungszustand, in welchem die Wirkver-
bindung zwischen der Betätigungseinheit und dem Öff-
nungsmechanismus, insbesondere zum Übertragen ei-
ner Betätigungskraft von der Betätigungseinheit an den
Öffnungsmechanismus, hergestellt ist, und in einen Ent-
kopplungszustand, in welchem die Wirkverbindung zwi-
schen der Betätigungseinheit und dem Öffnungsmecha-
nismus gelöst ist, bringbar ist.
[0007] Der (elektromechanische) Öffnungsmechanis-
mus umfasst vorzugsweise einen Riegel, ein Schloss
und/oder einen Antrieb zum Öffnen und/oder Schließen
des Verschlussteils. Vorzugsweise handelt es sich bei
dem Öffnungsmechanismus um einen elektrischen Öff-
nungsmechanismus, durch welchen das Verschlussteil
elektrisch, d. h. z. B. über einen Elektromotor, geöffnet
werden kann. Das Öffnen des Verschlussteils kann vor-
teilhafterweise ein Entriegeln und/oder ein zumindest
teilweises Aufschwenken des Verschlussteils umfassen.
Bei dem Verschlussteil kann es sich vorzugsweise um
eine Tür, eine Klappe oder dergleichen des Fahrzeuges
handeln. Unter dem Fahrzeug kann im Sinne der vorlie-
genden Erfindung beispielsweise ein Kraftfahrzeug, vor-
zugsweise in Form eines Elektrofahrzeuges, verstanden
werden.
[0008] An der Betätigungseinheit kann vorzugsweise
eine Betätigungshandlung durch einen Benutzer durch-
führbar sein, wodurch der Öffnungsmechanismus betä-
tigbar ist, wenn sich die Kopplungseinheit im Kopplungs-
zustand befindet. Beispielsweise kann die Betätigungs-
einheit ein Betätigungselement aufweisen, an welchem
der Benutzer eine Druckbewegung oder eine Zugbewe-
gung ausführen kann, um die Betätigungshandlung
durchzuführen. Durch die Kopplungsvorrichtung kann
die Betätigungshandlung von der Betätigungseinheit an
den Öffnungsmechanismus weiterleitbar sein, um den
Öffnungsmechanismus zu betätigen. Unter dem Betäti-
gen des Öffnungsmechanismus kann vorzugsweise ein
Auslösen einer Sperreinheit verstanden werden, die das
Verschlussteil vor dem Betätigen des Öffnungsmecha-
nismus verschlossen hält oder verriegelt. Insbesondere
kann das Betätigen des Öffnungsmechanismus auch als
Aktivieren des Öffnungsmechanismus bezeichnet wer-
den.
[0009] Die Kopplungseinheit ist vorzugsweise dazu
ausgebildet, zwei Bauteile mechanisch zu verbinden, um
die Wirkverbindung zwischen der Betätigungseinheit und
dem Öffnungsmechanismus herzustellen. Insbesondere
kann die Kopplungsvorrichtung zwischen der Betäti-
gungseinheit und dem Öffnungsmechanismus, bei-
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spielsweise in einer Verkleidung des Verschlussteils,
anordbar sein.
[0010] Die Kopplungseinheit kann vorzugsweise dazu
ausgebildet sein, dass ein Zustandswechsel zwischen
dem Entkopplungszustand und dem Kopplungszustand
mechanisch und/oder elektrisch, vorzugsweise elektro-
mechanisch, durchführbar ist. Dabei kann die Kopp-
lungseinheit vom Entkopplungszustand in den Kopp-
lungszustand und/oder umgekehrt überführbar sein.
Darunter, dass die Wirkverbindung zwischen der Betäti-
gungseinheit und dem Öffnungsmechanismus im Ent-
kopplungszustand gelöst ist, kann verstanden werden,
dass die Wirkverbindung zwischen der Betätigungsein-
heit und dem Öffnungsmechanismus im Entkopplungs-
zustand aufgehoben ist. Beispielsweise kann eine Betä-
tigungshandlung eines Benutzers an der Betätigungs-
einheit im Kopplungszustand durch die Kopplungseinheit
für eine Betätigung des Öffnungsmechanismus weiter-
leitbar sein. Im Entkopplungszustand kann durch die
Kopplungseinheit ein Übertragen der Betätigungshand-
lung an den Öffnungsmechanismus verhindert oder ver-
hinderbar sein.
[0011] Somit kann durch die Kopplungseinheit eine
insbesondere mechanische Wirkverbindung zwischen
der Betätigungseinheit und dem Öffnungsmechanismus
erzielt werden, die im Entkopplungszustand gelöst ist.
Dadurch kann im Entkopplungszustand ein unbefugter
Zugang zum Fahrzeug über die Betätigungseinheit zu-
verlässig verhindert werden. Ferner kann situationsab-
hängig, d. h. z. B. bei einem Unfall oder einem Ausfall
einer elektrischen Funktion des Öffnungsmechanismus,
durch den Kopplungszustand die Wirkverbindung ge-
schaffen werden, um ein Öffnen des Verschlussteils zu
ermöglichen. Dadurch kann beispielsweise ein Fahr-
zeuginsasse bei einem Unfall von außen aus dem Fahr-
zeug befreit werden. Weiterhin ist es denkbar, dass ein
Benutzer Zugang zu dem Fahrzeug erhält, wenn eine
Energiereserve der Fahrzeugbatterie zum Versorgen der
elektrischen Funktion des Öffnungsmechanismus nicht
ausreicht. Durch die Wirkverbindung kann somit eine re-
dundante Öffnungsmöglichkeit des Verschlussteils, ins-
besondere für einen Notfall, geschaffen werden. Beson-
ders vorteilhaft ist der Einsatz der Kopplungsvorrichtung
dabei für ein griffloses Verschlussteil, um eine Notöff-
nung des Verschlussteils zu ermöglichen, ohne ein zu-
sätzliches Schloss oder dergleichen außen am Ver-
schlussteil anzuordnen.
[0012] Ferner kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass ein erstes Verbindungselement zur Verbin-
dung mit der Betätigungseinheit, und ein zweites Verbin-
dungselement zur Verbindung mit dem Öffnungsmecha-
nismus vorgesehen ist, wobei das erste und zweite Ver-
bindungselement durch die Kopplungseinheit im Kopp-
lungszustand koppelbar oder gekoppelt sind. Im Ent-
kopplungszustand der Kopplungseinheit können das
erste und zweite Verbindungselement durch die Kopp-
lungseinheit voneinander getrennt sein. Das erste und

zweite Verbindungselement können durch die Kopp-
lungseinheit mittelbar oder unmittelbar miteinander kop-
pelbar sein, beispielsweise indem das erste und zweite
Verbindungselement aneinander befestigt werden. Ins-
besondere ist durch das erste und zweite Verbindungs-
element eine mechanische Bewegung in Folge einer Be-
tätigungshandlung, von der Betätigungseinheit an den
Öffnungsmechanismus übertragbar. Unter der Kopplung
des ersten und zweiten Verbindungselementes kann ins-
besondere eine mechanische Wirkverbindung des ers-
ten und zweiten Verbindungselementes verstanden wer-
den, durch welche eine Kraft und/oder Bewegung des
ersten Verbindungselementes an das zweite Verbin-
dungselement übertragbar ist. Dabei kann das erste Ver-
bindungselement mit der Betätigungseinheit und das
zweite Verbindungselement mit dem Öffnungsmecha-
nismus verbindbar oder verbunden sein. Das erste
und/oder zweite Verbindungselement kann vorzugswei-
se flexibel ausgestaltet sein. Beispielsweise können das
erste und zweite Verbindungselement einen Seilzug bil-
den, durch den die Betätigungseinheit im Kopplungszu-
stand mit dem Öffnungsmechanismus verbindbar ist.
Weiterhin ist es denkbar, dass das erste und/oder zweite
Verbindungselement einen Teil eines Seilzuges umfas-
sen. Insbesondere kann es sich bei dem ersten Verbin-
dungselement um ein erstes Ende eines ersten Seiles
und bei dem zweiten Verbindungselement um ein zwei-
tes Ende eines zweiten Seiles eines Seilzuges, insbe-
sondere eines Bowdenzuges, handeln. Alternativ ist es
denkbar, dass die Verbindungselemente Adapterstücke
bilden, die mit einem Seilzug oder mehreren Seilzügen
verbindbar sind.
[0013] Weiterhin ist es bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung denkbar, dass die Kopplungsein-
heit ein Koppelelement zur mechanischen Kopplung der
Betätigungseinheit und des Öffnungsmechanismus auf-
weist, insbesondere wobei das Koppelelement zur for-
mund/oder reibschlüssigen Verbindung mit zumindest
einem der Verbindungselemente ausgebildet ist. Durch
die mechanische Kopplung der Betätigungseinheit und
des Öffnungsmechanismus kann der Koppelzustand
herstellbar sein. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass zumindest eines der Verbindungselemente oder
beide Verbindungselemente jeweils eine Aussparung
aufweisen, in welche das Koppelelement zur Herstellung
des Kopplungszustandes einbringbar ist. Zum Herstellen
der form- und/oder reibschlüssigen Verbindung der Ver-
bindungselemente kann das Koppelelement beweglich
gelagert sein, um beim Überführen der Kopplungseinheit
vom Entkopplungszustand in den Koppelzustand
und/oder umgekehrt verstellt zu werden. Beispielsweise
kann das Koppelelement vorsprungartig oder bolzenartig
ausgebildet sein und in eine Aussparung zumindest ei-
nes der Verbindungselemente oder beider Verbindungs-
elemente eingreifen. Es kann ferner vorgesehen sein,
dass das Koppelelement eine, insbesondere schwalben-
schwanzförmige, Hinterschneidung für die form-
und/oder reibschlüssige Verbindung mit zumindest ei-
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nem der Verbindungselemente aufweist. Insbesondere
kann ein Koppelvorsprung zum Eingreifen in die Ausspa-
rung die Hinterschneidung aufweisen. Vorteilhafterweise
kann das Koppelelement mit einem der beiden Verbin-
dungselemente form- und/oder reibschlüssig verbindbar
sein und mit dem anderen der beiden Verbindungsele-
mente fest oder beweglich verbunden sein.
[0014] Weiterhin ist es bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung denkbar, dass die Kopplungsein-
heit eine Aktuatoreinheit aufweist, durch welche das Kop-
pelelement zum Überführen der Kopplungseinheit vom
Entkopplungszustand in den Kopplungszustand
und/oder vom Kopplungszustand in den Entkopplungs-
zustand bewegbar ist. Die Aktuatoreinheit kann einen
Antriebsmotor, vorzugsweise in Form eines Elektromo-
tors oder Elektromagnets, umfassen. Weiterhin ist es
denkbar, dass die Aktuatoreinheit ein Getriebe zur Über-
setzung einer Antriebsbewegung vom Antriebsmotor
zum Koppelelement umfasst. Dadurch kann der An-
triebsmotor kleiner dimensioniert werden, sodass Bau-
raum und/oder Kosten eingespart werden können. Dabei
kann das Koppelelement fest mit der Aktuatoreinheit ver-
bunden sein. Beispielsweise ist es denkbar, dass durch
das Koppelelement ein Abtriebselement der Aktuatorein-
heit gebildet ist. Ferner kann vorgesehen sein, dass das
Koppelelement einen, insbesondere magnetischen oder
magnetisierbaren, Steuerabschnitt und die Aktuatorein-
heit ein, insbesondere magnetisches, Steuerelement
zum Ansteuern des Koppelelementes für das Überführen
der Kopplungseinheit vom Entkopplungszustand in den
Kopplungszustand und/oder vom Kopplungszustand in
den Entkopplungszustand aufweist. Beispielsweise ist
es denkbar, dass die Aktuatoreinheit zum magnetischen
Ansteuern des Koppelelementes ausgebildet ist. Dazu
kann die Aktuatoreinheit beispielsweise einen Elektro-
magneten umfassen, durch den vorzugsweise das Steu-
erelement gebildet sein kann. Das Koppelelement
und/oder ein Stellelement der Aktuatoreinheit kann fer-
ner einen magnetischen oder magnetisierbaren Bereich
aufweisen, um eine Wechselwirkung mit dem Elektroma-
gneten zu erzielen.
[0015] Es ist ferner bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung denkbar, dass die Verbindungse-
lemente im Kopplungszustand zwischen einer betätigten
Position und einer unbetätigten Position bewegbar sind,
insbesondere wobei die betätigte und/oder die unbetä-
tigte Position durch zumindest ein Stoppelement mecha-
nisch festgelegt und/oder durch einen Positionssensor
erkennbar ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
zumindest eines der Verbindungselemente einen Kop-
pelbereich zur Kopplung der Verbindungselemente
durch das Koppelelement aufweist, insbesondere wobei
das Koppelelement in einer unbetätigten Position durch
den Koppelbereich freigegeben und in der betätigten Po-
sition durch den Koppelbereich verklemmt ist. Bei dem
Stoppelement kann es sich z. B. um einen Vorsprung
eines Gehäuses der Kopplungsvorrichtung handeln. Ins-
besondere kann das Stoppelement eine Anschlagfläche

aufweisen, an welcher eine Gegenanschlagfläche zu-
mindest eines der Verbindungselemente in der betätig-
ten oder unbetätigten Position anliegen kann. Durch die
Festlegung der betätigten und/oder unbetätigten Positi-
on kann ein Bewegungsspielraum der Verbindungsele-
mente im Kopplungszustand definiert sein, sodass der
Öffnungsmechanismus betätigt werden kann. Gleichzei-
tig kann einem Benutzer, der die Betätigungseinheit be-
tätigt, dadurch eine haptische Rückmeldung gegeben
werden, dass die betätigte oder unbetätigte Position er-
reicht wurde. Der Positionssensor kann vorteilhafterwei-
se einen Schalter und/oder einen Näherungssensor um-
fassen. Durch den Positionssensor kann die betätigte
Position z. B. erkannt werden und das Koppelelement
gelöst werden und/oder die mechanische Betätigung
elektronisch abgespeichert werden.
[0016] Weiterhin ist es bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung denkbar, dass die Kopplungsein-
heit ein Vorspannmittel zur Vorspannung zumindest ei-
nes der Verbindungselemente in die unbetätigte Position
aufweist. Bei dem Vorspannmittel kann es sich vorzugs-
weise um eine Feder, insbesondere eine Druckfeder,
handeln. Dadurch kann sichergestellt sein, dass der Öff-
nungsmechanismus nur nach einer Betätigung der Be-
tätigungseinheit aktiviert wird, d. h. das Verschlussteil
nicht unbeabsichtigt öffnet. Das Vorspannmittel kann
vorzugsweise in einem Gehäuse der Kopplungsvorrich-
tung angeordnet sein und zwischen dem Gehäuse und
einem der Verbindungselemente wirken. Das andere
Verbindungsmittel kann über das Koppelelement mittel-
bar mit dem Vorspannmittel in Wirkverbindung stehen.
Ferner kann das Vorspannmittel im Entkopplungszu-
stand dafür sorgen, dass zumindest eines der Verbin-
dungselemente, vorzugsweise beide Verbindungsmittel,
derart positioniert ist, dass das Koppelelement mit Spiel
bewegbar ist. Insbesondere kann eine reibschlüssige
Verbindung zwischen dem Koppelelement und den Ver-
bindungselementen erst bei einer Bewegung der Verbin-
dungselemente, vorzugsweise entgegen einer Vor-
spannkraft des Vorspannmittels, entstehen. Dadurch
kann das Koppelement leicht und damit zuverlässig po-
sitioniert werden, um den Kopplungszustand herzustel-
len.
[0017] Ferner kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass die Aktuatoreinheit an einem der Verbindungs-
elemente geführt und/oder befestigt ist, um bei der Be-
wegung der Verbindungselemente zwischen der betätig-
ten und der unbetätigten Position mitgeführt zu werden.
Insbesondere kann eines der Verbindungselemente ei-
nen Trägerabschnitt zur Aufnahme der Aktuatoreinheit
aufweisen. Dadurch kann das Koppelelement relativ zur
Aktuatoreinheit ortsfest bleiben, wenn die Verbindungs-
elemente bewegt werden. Dadurch kann es beispiels-
weise vermieden werden, dass es bei einer Positionie-
rung der Verbindungselemente beim Bewegen zwischen
der betätigten und der unbetätigten Position zu einer
Fehlpositionierung kommt und das Koppelelement nicht
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mehr durch die Aktuatoreinheit bewegt werden kann.
[0018] Weiterhin kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass die Kopplungseinheit ein Gehäuse aufweist,
in welchem die Verbindungselemente zumindest teilwei-
se aufgenommen sind, insbesondere wobei das Gehäu-
se zwei Öffnungen zur Durchführung der Verbindungs-
elemente aufweist. Durch das Gehäuse können die me-
chanischen und/oder elektrischen Komponenten der
Kopplungseinheit vor Umwelteinflüssen geschützt sein.
Vorzugsweise kann das Gehäuse gegen eine Feuchtig-
keit abgedichtet sein. Das Gehäuse kann aus Kunststoff
gebildet sein. Ferner kann das Gehäuse zumindest eine
Befestigungsschnittstelle zur Befestigung des Gehäuses
am Verschlussteil aufweisen. Vorzugsweise kann das
Gehäuse genau zwei Öffnungen aufweisen, durch die
jeweils eines der Verbindungselemente hindurchgeführt
oder hindurchführbar sind.
[0019] Weiterhin kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass das erste und/oder zweite Verbindungsele-
ment einen Betätigungsabschnitt zum Betätigen des Öff-
nungsmechanismus und einen Verkleidungsabschnitt
zur zumindest teilweisen Umhüllung des Betätigungsab-
schnitts aufweist, wobei der Verkleidungsabschnitt am
Gehäuse, insbesondere ortsfest, befestigt ist. Der Betä-
tigungsabschnitt kann vorzugsweise zum Übertragen ei-
ner Kraft vorgesehen sein, wodurch der Öffnungsmecha-
nismus vorzugsweise betätigt werden kann. Der Verklei-
dungsabschnitt ist vorzugsweise druckfest ausgebildet,
um den Betätigungsabschnitt zu führen und ein Gegen-
lager zur Abstützung von zu übertragenden Zugkräften
zu bilden. Hierzu ist es insbesondere vorteilhaft, wenn
der Verkleidungsabschnitt am Gehäuse befestigt ist.
Vorzugsweise können die beiden Öffnungen zur Durch-
führung der Verbindungselemente durch jeweils einen
Verkleidungsabschnitt des jeweils durchgeführten oder
durchzuführenden Verbindungselementes abgedichtet
sein. Insbesondere kann es sich bei dem ersten und/oder
zweiten Verbindungselement um einen Bowdenzug han-
deln. Dabei kann der Betätigungsabschnitt eine Seele
des Bowdenzuges und der Verkleidungsabschnitt eine
Zughülle bilden. Dadurch kann eine einfache Möglichkeit
bereitgestellt werden, eine Wirkverbindung zwischen der
Betätigungseinheit und dem Öffnungsmechanismus be-
reitzustellen.
[0020] Im Rahmen der Erfindung ist es ferner denkbar,
dass das Koppelelement an dem ersten oder zweiten
Verbindungselement, vorzugsweise in der unbetätigten
Position, insbesondere gelenkig, angeordnet ist. Da-
durch kann ein zusätzliches Bauteil eingespart und ein
einfacher Mechanismus zum Verbinden der Verbin-
dungselemente geschaffen werden. Insbesondere kann
das Koppelelement einen Koppelvorsprung und einen
Koppelkörper aufweisen. Dabei kann der Koppelvor-
sprung zum form- und/oder reibschlüssigen Verbinden
der Verbindungselemente ausgebildet sein. Der Koppel-
körper kann gelenkig am ersten oder zweiten Verbin-

dungselement gelagert sein. Dazu kann der Koppelkör-
per scharnierartig ausgebildet sein. Zum Überführen der
Kopplungseinheit in den Kopplungszustand kann vorge-
sehen sein, dass das Koppelelement um eine Drehachse
am ersten oder zweiten Verbindungselement gedreht
wird. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass das
Koppelelement am zweiten Verbindungselement ange-
ordnet ist und beim Überführen der Kopplungseinheit in
den Kopplungszustand durch die Aktuatoreinheit um die
Drehachse gedreht wird, sodass das Koppelelement zu-
mindest bereichsweise in das erste Verbindungselement
eingreift. Wird das erste Verbindungselement daraufhin
auf Zug belastet, kann eine form- und/oder reibschlüssi-
ge Verbindung zwischen dem ersten Verbindungsele-
ment und dem Koppelelement und insbesondere auch
zwischen dem ersten und zweiten Verbindungselement
entstehen.
[0021] Ferner kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass das Koppelelement in eine Blockierstellung
überführbar ist, in welcher eine Bewegung der Verbin-
dungselemente in die betätigte und/oder die unbetätigte
Position durch das Koppelelement verhindert ist. Bei-
spielsweise durch eine gelenkige Anordnung des Kop-
pelelementes am ersten oder zweiten Verbindungsele-
ment kann durch das Koppelelement eine Bewegungs-
abfolge durchführbar sein, bei welcher das Koppelele-
ment nach einem, insbesondere erstmaligen, Betätigen
des Öffnungsmechanismus in die Blockierstellung über-
führt wird, in welcher das Koppelelement mit der Aktua-
toreinheit ein erneutes Betätigen des Öffnungsmecha-
nismus, vorzugsweise bis zur Freigabe durch die Aktu-
atoreinheit, verhindert. Das Koppelelement und zumin-
dest eines der Verbindungselemente können jeweils ei-
nen Komplementärbereich aufweisen, durch welchen in
der Blockierstellung des Koppelelementes ein Form-
schluss erzielbar ist. Dadurch kann eine Bewegung des
Koppelelementes in der Blockierstellung verhinderbar
sein. Vorzugsweise weisen das Koppelelement und/oder
das erste oder zweite Verbindungselement komplemen-
täre Flächen auf, durch welche eine Bewegung des Kop-
pelelementes in der Blockierstellung verhinderbar ist.
Insbesondere kann die Aktuatoreinheit ein Hindernis für
das Koppelelement darstellen, wenn sich das Koppele-
lement in der Blockierstellung befindet. Dadurch kann
sichergestellt sein, dass nach dem Betätigen der Aktua-
toreinheit das Betätigen des Öffnungsmechanismus nur
einmalig möglich ist. Beispielsweise wenn eine Authen-
tifizierung zum Überführen der Kopplungseinheit vom
Entkopplungszustand in den Kopplungszustand erfor-
derlich ist, kann dieses Erfordernis auch für nachfolgen-
de Betätigungsvorgänge erhalten bleiben. Handelt es
sich bei der mechanischen Betätigung des Öffnungsme-
chanismus um eine Notbetätigung, kann dadurch ferner
ein Nachweis ermöglicht sein, dass die Notbetätigung
ausgelöst wurde.
[0022] Ferner kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
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sein, dass ein Entkopplungselement vorgesehen ist,
durch welches das Koppelelement zum Überführen vom
Kopplungszustand in den Entkopplungszustand beweg-
bar ist, insbesondere wobei das Entkopplungselement
beim Überführen vom Kopplungszustand in den Ent-
kopplungszustand elastisch vorspannbar ist. Somit kann
der Entkopplungszustand beispielsweise sowohl in der
Blockierstellung, als auch in der unbetätigen Position vor-
liegen. Das Entkopplungselement kann eine Feder, vor-
zugsweise in Form einer Torsionsfeder, umfassen. Zum
Überführen vom Kopplungszustand in den Entkopp-
lungszustand kann das Entkopplungselement am Ge-
häuse abgestützt sein. Durch das Entkopplungselement
kann ferner die Bewegungsabfolge des Koppelelemen-
tes zum Bewegen des Koppelelementes in die Blockier-
stellung mechanisch realisierbar sein. Insbesondere
kann das Koppelelement durch das Entkopplungsele-
ment unabhängig von der Aktuatoreinheit bewegbar
sein.
[0023] Ferner kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass die Aktuatoreinheit und das Koppelelement
durch eine Kulissenführung miteinander gekoppelt sind
und/oder dass die Kopplungseinheit einen Gleitabschnitt
zur gleitenden Relativbewegung des Koppelelementes
zur Aktuatoreinheit und/oder zum Entkopplungselement
aufweist. Insbesondere können die Aktuatoreinheit und
das Kopplungselement durch die Kulissenführung dau-
erhaft miteinander gekoppelt sein. Vorzugsweise ist da-
bei die Aktuatoreinheit schwenkbar am Gehäuse gela-
gert. Dadurch kann ein Hebelmechanismus geschaffen
sein, durch den das Koppelelement zuverlässig zum
Überführen der Kopplungseinheit vom Entkopplungszu-
stand in den Kopplungszustand bewegt werden kann.
Insbesondere kann das Koppelelement und/oder das
erste oder zweite Verbindungselement in der unbetätig-
ten Position am Gehäuse anschlagen. Der Gleitabschnitt
kann insbesondere am Koppelelement angeordnet sein.
Dazu kann das Koppelelement eine, insbesondere line-
are, Führung aufweisen in welcher der Gleitabschnitt be-
wegbar ist. Vorzugsweise ist der Gleitabschnitt durch die
Aktuatoreinheit unmittelbar ansteuerbar und wird beim
Bewegen der Verbindungselemente von der unbetätig-
ten Position in die betätigte Position relativ zur Aktuator-
einheit und/oder zum Koppelelement bewegt. Wird an-
schließend, insbesondere durch das Entkopplungsele-
ment, die Blockierstellung des Koppelelementes er-
reicht, kann das Koppelelement durch den Gleitabschnitt
in der Blockierstellung blockiert sein. Beispielsweise
kann der Gleitabschnitt sich in der Blockierstellung an
der Aktuatoreinheit abstützen, wenn sich die Aktuator-
einheit in einem betätigten Zustand befindet. Die Blockie-
rung des Koppelelementes durch den Gleitabschnitt
kann aufgehoben werden, wenn die Aktuatoreinheit in
einen unbetätigten Zustand überführt wird.
[0024] Im Rahmen der Erfindung ist es ferner denkbar,
dass eine Bereitstellungseinheit vorgesehen ist, die zum
Bereitstellen von elektrischer Energie für einen Betrieb

der Aktuatoreinheit mit der Aktuatoreinheit verbunden ist,
insbesondere wobei die Bereitstellungseinheit ein Auf-
nahmeelement zur induktiven Aufnahme von elektri-
scher Energie für den Betrieb der Aktuatoreinheit auf-
weist. Insbesondere kann die Bereitstellungseinheit
und/oder das Aufnahmeelement eine NFC-Schnittstelle
umfassen. Weiterhin kann die Bereitstellungseinheit vor-
teilhafterweise einen Energiespeicher, vorzugsweise in
Form eines aufladbaren Akkus und/oder eines Konden-
sators, beispielsweise eines Gold-Caps, aufweisen. Das
Aufnahmeelement kann eine elektrische Spule umfas-
sen, um die elektrische Energie aufzunehmen. Die elek-
trische Energie kann durch die Bereitstellungseinheit von
einem elektrischen Gerät (vorzugsweise mit NFC-
Schnittstelle), insbesondere einem mobilen Endgerät,
zum Beispiel ein Mobiltelefon, empfangbar sein. Da-
durch kann sichergestellt sein, dass sich das elektrische
Gerät in der Nähe der Kopplungseinheit befindet, wenn
die elektrische Energie bereitgestellt wird. Dadurch kann
eine zusätzliche Sicherheit geschaffen werden, dass die
Kopplungseinheit nur durch einen expliziten Wunsch ei-
nes Benutzers, insbesondere nach einem Authentifizie-
rungsvorgang, vom Entkopplungszustand in den Kopp-
lungszustand überführt werden kann. Zusätzlich oder al-
ternativ ist es denkbar, dass die Bereitstellungseinheit
eine Batterie oder dergleichen aufweist, durch welche
die elektrische Energie für die Aktuatoreinheit bereitstell-
bar ist.
[0025] Weiterhin kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass eine Steuereinheit zum Ansteuern der Kopp-
lungseinheit für einen Zustandswechsel zwischen dem
Kopplungszustand und dem Entkopplungszustand vor-
gesehen ist, insbesondere wobei die Steuereinheit ein
Authentifizierungsmodul zum Ausführen eines Authenti-
fizierungsvorgangs zur Benutzerauthentifizierung auf-
weist, um die Kopplungseinheit für den Zustandswechsel
in Abhängigkeit von dem Authentifizierungsvorgang an-
zusteuern. Das Authentifizierungsmodul kann zur draht-
losen Kommunikation mit einem ID-Geber eines Benut-
zers über eine Funkverbindung, wie beispielsweise über
NFC (Near Field Communication), Bluetooth, UWB (Ultra
Wide Band), ausgebildet sein. Zu diesem Zweck kann
das Authentifizierungsmodul zumindest eine NFC-
Schnittstelle, Bluetooth-Schnittstelle und/oder UWB-
Schnittstelle aufweisen. Gerade die NFC-Technik bietet
den Vorteil, dass nur eine Datenübertragung auf kurzer
Distanz, vorzugsweise unter 25 cm, bevorzugt unter 15
cm und besonders bevorzugt unter 10 cm (abhörsicher)
erfolgt und auch eine (kontaktlose) Energieübertragung
möglich ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die elektrische Energie für die Bereitstellungseinheit nur
in Abhängigkeit von dem Authentifizierungsvorgang
durch die Bereitstellungseinheit aufnehmbar und/oder
für den Betrieb der Aktuatoreinheit bereitstellbar ist. Zu-
sätzlich oder alternativ kann es vorgesehen sein, dass
die Bereitstellungseinheit in die Steuereinheit und/oder
die Kopplungseinheit integriert ist. Insbesondere kann
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die Bereitstellungseinheit zumindest einen Teil des Au-
thentifizierungsmoduls bilden. Vorzugsweise kann das
Ansteuern der Kopplungseinheit durch die Steuereinheit
ein Ansteuern der Aktuatoreinheit umfassen. Der Au-
thentifizierungsvorgang kann einen Austausch von Iden-
tifikationssignalen umfassen. Beispielsweise kann bei ei-
ner Annäherung und/oder einer induktiven Aufnahme
von elektrischer Energie durch die Bereitstellungseinheit
ein Abfragesignal an ein mobiles Endgerät eines Benut-
zers gesendet werden. Die Benutzerauthentifizierung
kann dann als erfolgt angesehen werden, wenn ein ent-
sprechend ausgestalteter Identifikationsschlüssel des
mobilen Gerätes in Antwort auf das Identifikationssignal
empfangen wird.
[0026] Ferner kann bei einer erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass die Steuereinheit das Authentifizierungsmodul
zur Bereitstellung der elektrischen Energie durch die Be-
reitstellungseinheit in Abhängigkeit von dem Authentifi-
zierungsvorgang mit der Bereitstellungseinheit verbun-
den ist. Somit kann die Kopplungseinheit unabhängig
von einer Fahrzeugstromversorgung ausgebildet sein.
Insbesondere kann das Authentifizierungsmodul
und/oder die Bereitstellungseinheit dabei zur Freigabe
des Bereitstellens der Energie für den Betrieb der Kopp-
lungseinheit und/oder zur Freigabe der induktiven Auf-
nahme der Energie durch die Bereitstellungseinheit in
Abhängigkeit von dem Authentifizierungsvorgang aus-
gebildet sein. Fällt die Fahrzeugstromversorgung aus,
kann dadurch, insbesondere im ersten Notfallzustand,
eine Notbetätigung des Öffnungsmechanismus durch
die Betätigungseinheit durchführbar sein, während
gleichzeitig eine Authentifizierung geprüft werden kann.
Dadurch kann eine zusätzliche elektronische Sperre vor-
gesehen sein, durch welche ein unbefugter Zugang ver-
hindert wird..
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Verschlussteil, insbesondere in Form einer Tür
oder einer Klappe, zum Verschließen einer Öffnung ei-
nes Fahrzeuges vorgesehen. Das Verschlussteil weist
einen Öffnungsmechanismus zum Öffnen des Ver-
schlussteils, eine Betätigungseinheit zum Betätigen des
Öffnungsmechanismus und eine, vorzugsweise erfin-
dungsgemäße, Kopplungsvorrichtung zum Schaffen ei-
ner Wirkverbindung zwischen der Betätigungseinheit
und dem Öffnungsmechanismus, insbesondere zum
Übertragen einer Betätigungskraft von der Betätigungs-
einheit an den Öffnungsmechanismus, auf. Die Kopp-
lungsvorrichtung umfasst eine Kopplungseinheit, die in
einen Kopplungszustand, in welchem die Wirkverbin-
dung zwischen der Betätigungseinheit und dem Öff-
nungsmechanismus zum Betätigen des Öffnungsme-
chanismus durch die Betätigungseinheit hergestellt ist,
und einen Entkopplungszustand, in welchem die Wirk-
verbindung zwischen der Betätigungseinheit und dem
Öffnungsmechanismus gelöst ist, bringbar ist.
[0028] Somit bringt ein erfindungsgemäßes Ver-
schlussteil die gleichen Vorteile mit sich, wie sie bereits

ausführlich mit Bezug auf eine erfindungsgemäße Kopp-
lungsvorrichtung beschrieben worden sind. Bei dem Öff-
nungsmechanismus kann es sich vorzugsweise um ei-
nen elektrischen Öffnungsmechanismus handeln. Somit
können der Öffnungsmechanismus, die Betätigungsein-
heit und die Kopplungsvorrichtung beispielsweise eine
Funktionseinheit bilden, durch welche das Verschlussteil
geöffnet werden kann. Unter dem Öffnen des Ver-
schlussteils kann ein Entriegeln, ein Bewegen des Ver-
schlussteils oder dergleichen verstanden werden. Durch
die Kopplungsvorrichtung kann das Verschlussteil ins-
besondere unabhängig von einer elektrischen Funktion
des Öffnungsmechanismus geöffnet werden. Somit kann
durch die Kopplungsvorrichtung insbesondere eine Not-
öffnung des Verschlussteils ermöglicht sein.
[0029] Vorzugsweise ist bei einem erfindungsgemä-
ßen Verschlussteil vorgesehen, dass das Verschlussteil
und/oder die Betätigungseinheit eine Anforderungs-
schnittstelle aufweist, die als Benutzerschnittstelle für ei-
ne manuelle Zugangsanforderung und/oder als Elektro-
nikschnittstelle für eine elektrische Zugangsanforderung
ausgebildet ist. Insbesondere kann die Betätigungsvor-
richtung zumindest zwei Anforderungsschnittstellen auf-
weisen, wobei eine der Anforderungsschnittstellen als
Benutzerschnittstelle und eine Anforderungsschnittstelle
als Elektronikschnittstelle ausgebildet ist. Die elektrische
Zugangsanforderung kann somit ein elektrisches Signal,
ein Funksignal umfassen. Beispielsweise kann die Elek-
tronikschnittstelle durch eine Steuereinheit oder eine
elektrische Verbindung zu einem zentralen Steuergerät
des Fahrzeuges gebildet sein. Die Benutzerschnittstelle
kann dazu ausgebildet sein, die Zugangsanforderung
manuell über eine mechanische Verbindung, wie ein me-
chanisches Schloss und/oder Getriebe zu erhalten. Vor-
zugsweise umfasst die Benutzerschnittstelle einen
Push-Push-Mechanismus, insbesondere an einem Be-
tätigungselement der Betätigungsvorrichtung. Durch
den Push-Push-Mechanismus kann das Betätigungse-
lement infolge einer Druckbetätigung öffnen. Die manu-
elle Zugangsanforderung kann einen mechanischen Be-
wegungsablauf umfassen. Insbesondere kann die Betä-
tigungseinheit dazu ausgebildet sein, über die Benutzer-
schnittstelle in den ersten Notfallzustand überführt zu
werden und/oder über die Elektronikschnittstelle in den
zweiten Notfallzustand überführt zu werden.
[0030] Es ist ferner bei einem erfindungsgemäßen
Verschlussteil denkbar, dass die Betätigungseinheit in
einen Normalzustand, in welchem eine Betätigungs-
handlung an der Betätigungseinheit verhindert ist, und
in einen Notfallzustand, in welchem die Betätigungs-
handlung ermöglicht ist, bringbar ist. Es kann vorgese-
hen sein, dass im Normalzustand das Verschlussteil nur
durch die elektrische Funktion des Öffnungsmechanis-
mus geöffnet werden kann. Der Notfallzustand kann zum
Beispiel durch eine Steuereinheit der Kopplungsvorrich-
tung und/oder des Fahrzeuges herstellbar sein, wenn ein
Notfall erkannt wird. Beispielsweise kann es sich bei ei-
nem Unfall oder einem Ausfall der Fahrzeugstromver-
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sorgung für den Öffnungsmechanismus um einen sol-
chen Notfall handeln. Die Betätigungshandlung kann ins-
besondere eine manuelle Betätigungshandlung sein, bei
welcher ein Nutzer die Betätigungseinheit betätigt, um
das Verschlussteil zu öffnen. Dabei ist vorzugsweise vor-
gesehen, dass die Betätigungshandlung von der Betäti-
gungseinheit an den Öffnungsmechanismus übertragen
wird, wenn sich die Kopplungseinheit im Kopplungszu-
stand befindet. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass das Überführen der Betätigungseinheit vom Nor-
malzustand in den Notfallzustand unabhängig von dem
Überführen der Kopplungseinheit vom Kopplungszu-
stand in den Entkopplungszustand erfolgt. Beispielswei-
se kann das Überführen der Betätigungseinheit vom Nor-
malzustand in den Notfallzustand bereits dann erfolgen,
wenn ein Notfall erkannt wird. Das Überführen der Kopp-
lungseinheit vom Entkopplungszustand in den Kopp-
lungszustand kann jedoch erst erfolgen, wenn eine Be-
nutzerauthentifizierung erfolgreich war.
[0031] Im Rahmen der Erfindung ist es ferner denkbar,
dass die Betätigungseinheit ein Betätigungselement auf-
weist, wobei das Betätigungselement in eine Betäti-
gungsposition bringbar ist, in welchem das Betätigungs-
element vom Benutzer greifbar ist und in eine Betriebs-
position bringbar ist, in welchem ein Greifen des Betäti-
gungselementes durch den Benutzer verhindert ist, ins-
besondere wobei die Kopplungseinheit mit dem Betäti-
gungselement in Wirkverbindung steht. Beispielsweise
kann die Kopplungseinheit durch das erste und/oder
zweite Verbindungselement mit dem Betätigungsele-
ment verbunden sein. Das erste und/oder zweite Verbin-
dungselement kann mittelbar oder unmittelbar am Betä-
tigungselement befestigt sein. Wird das Betätigungsele-
ment in die Betätigungsposition gebracht, kann dadurch
eine Kraftübertragung an den Öffnungsmechanismus er-
folgen, wenn sich die Kopplungseinheit im Kopplungs-
zustand befindet. Bei dem Betätigungselement kann es
sich beispielsweise um eine Klappe handeln, welche sich
öffnet, wenn die Betätigungseinheit vom Normalzustand
in den Notfallzustand überführt wird. Das Betätigungse-
lement kann insbesondere auch als Deckelelement be-
zeichnet werden, insbesondere hinter welchem die
Kopplungsvorrichtung von einer Außenseite der Betäti-
gungsvorrichtung unzugänglich angeordnet ist. Vorteil-
hafterweise kann es sich bei dem Verschlussteil insbe-
sondere um ein griffloses Verschlussteil handeln. Da-
durch kann das Vorhandensein eines Türgriffes im Nor-
malzustand der Betätigungseinheit vermieden werden.
Insbesondere kann das Betätigungselement beispiels-
weise mit einer Außenfläche des Verschlussteils bündig,
vorzugsweise strakbündig, abschließen. Dadurch kann
beispielsweise der Windwiderstand des Fahrzeuges re-
duziert werden. Ferner kann ein unbefugter Zugang im
Normalzustand dadurch verhindert werden, dass keine
mechanische Betätigungshandlung durchführbar ist und
der elektrische Öffnungsmechanismus nur durch eine
Authentifizierung aktivierbar ist. Vorzugsweise kann die
Betätigungseinheit einen Antrieb aufweisen, durch wel-

chen das Betätigungselement automatisch bewegbar ist.
Beispielsweise kann der Antrieb einen Motor, insbeson-
dere einen Elektromotor und/oder eine Feder umfassen,
um das Betätigungselement zu bewegen.
[0032] Vorzugsweise kann bei einem erfindungsge-
mäßen Verschlussteil vorgesehen sein, dass das Betä-
tigungselement an eine Innengriffschnittstelle des Öff-
nungsmechanismus zur Betätigung durch einen Fahr-
zeuginnengriff des Verschlussteils oder an eine Außen-
griffschnittstelle des Öffnungsmechanismus zur Betäti-
gung durch einen Fahrzeugaußengriff des Verschluss-
teils angeschlossen ist. Der Anschluss des Betätigungs-
elementes an die Innengriffschnittstelle und/oder die Au-
ßengriffschnittstelle kann durch die Kopplungseinheit
unterbrechbar sein, wenn sich die Kopplungseinheit im
Entkopplungszustand befindet. Bei der Innengriffschnitt-
stelle oder der Außengriffschnittstelle des Öffnungsme-
chanismus kann es sich um Betätigungsschnittstellen
handeln, durch welche auch ein mechanischer Türgriff
an den Öffnungsmechanismus anschließbar ist. Vor-
zugsweise kann die Außengriffschnittstelle eine Öff-
nungskraft von 300 N zum Ausführen der Betätigungs-
handlung und die Innengriffschnittstelle eine Öffnungs-
kraft von 15 N zum Ausführen der Betätigungshandlung
aufweisen. Soll beispielsweise im Notfallzustand eine
Rettungsmöglichkeit bereitgestellt werden, durch welche
ein Ersthelfer das Verschlussteil öffnen kann, kann eine
hohe Öffnungskraft an der Außengriffschnittstelle zu ei-
ner erhöhten Sicherheit im Normalzustand beitragen.
Anderseits bietet eine geringe Öffnungskraft an der In-
nengriffschnittstelle den Vorteil, dass ein Benutzer zum
Beispiel beim Ausfall einer Fahrzeugstromversorgung
noch immer eine komfortable Öffnungsmöglichkeit des
Verschlussteils hat. Das Betätigen der Betätigungsein-
heit kann insbesondere eine Aufnahme einer manuellen
Betätigungshandlung durch einen Benutzer umfassen.
Dabei kann beispielsweise ein Betätigungselement der
Betätigungseinheit bewegt werden und dadurch kann ei-
ne Betätigungskraft von der Betätigungseinheit über die
Kopplungseinheit an den Öffnungsmechanismus über-
tragen werden.
[0033] Im Rahmen der Erfindung ist es ferner denkbar,
dass die Betätigungseinheit ein Notbetätigungselement
zur Betätigung des Öffnungsmechanismus für eine Un-
fallrettung aufweist, wobei das Notbetätigungselement
im Normalzustand von einer Außenseite der Betäti-
gungseinheit unzugänglich ist und das Betätigungsele-
ment von der Betriebsposition über die Betätigungspo-
sition hinaus bewegbar ist, so dass das Notbetätigungs-
element von der Außenseite der Betätigungseinheit zu-
gänglich ist. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
das Betätigungselement bis zum Erreichen einer Freiga-
beposition weiter geöffnet wird. Darunter, dass das Not-
betätigungselement im Normalzustand der Betätigungs-
einheit von der Außenseite unzugänglich angeordnet ist,
kann verstanden werden, dass das Notbetätigungsele-
ment im Normalzustand durch einen Benutzer nicht greif-
bar und/oder nicht zum Übertragen der Zugkraft beweg-
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bar ist. Beispielsweise kann das Notbetätigungselement
verdeckt sein. Dadurch kann das Notbetätigungselement
im Normalzustand außerhalb eines Blickfeldes des Be-
nutzers angeordnet sein, wodurch ein äußeres Erschei-
nungsbild des Verschlussteils nicht beeinträchtigt wird.
Für die Unfallrettung kann beispielsweise der Authenti-
fizierungsvorgang durch Betätigung des Notbetätigungs-
elementes übergangen werden, um eine schnelle Öff-
nung des Verschlussteils zu ermöglichen. Vorzugsweise
ist vorgesehen, dass das Betätigungselement nur bei ei-
nem Erkennen eines Unfalls, z. B. durch die Steuerein-
heit, über die Betätigungsposition hinaus bewegbar ist.
Es ist denkbar, dass das Notbetätigungselement zur
Übertragung einer Zugbewegung an den Öffnungsme-
chanismus mit einem, insbesondere flexiblen, Notverbin-
dungselement verbunden ist.
[0034] Es ist ferner bei einem erfindungsgemäßen
Verschlussteil denkbar, dass das Notbetätigungsele-
ment einen Griffbereich, insbesondere in Form einer
Schlaufe, aufweist, der durch einen Benutzer greifbar ist,
um das Notbetätigungselement zum Betätigen des Öff-
nungsmechanismus zu bewegen, insbesondere zu zie-
hen. Der Griffbereich kann insbesondere einen Freiraum
umfassen, in welchen der Benutzer eingreifen kann, um
das Notbetätigungselement zu bewegen. Die Schlaufe
kann insbesondere flexibel ausgestaltet sein. Dadurch
kann das Notbetätigungselement in der Ruheposition nur
einen geringen Bauraum benötigen und dennoch für ei-
nen Benutzer komfortabel greifbar sein. Insbesondere
kann der Griffbereich verstellbar, d. h. insbesondere fle-
xibel vergrößerbar sein, beispielsweise indem ein Durch-
messer der Schlaufe vergrößert wird. Dazu kann die
Schlaufe einen verschiebbaren Knoten oder einen ver-
schiebbaren Verschluss umfassen. Vorzugsweise um-
fasst die Schlaufe einen gewickelten Draht oder ein ge-
wickeltes Seil. Dabei kann die Schlaufe eine elastische
Verkleidung, beispielsweise in Form eines Elastomers,
eines Schaumstoffs oder dergleichen, aufweisen. Da-
durch kann eine Haptik des Notbetätigungselementes
verbessert sein, um eine unangenehme Belastung einer
Hand des Benutzers zu vermeiden. Durch den Griffbe-
reich selbst ist ferner eine besonders einfache Bedie-
nung ermöglicht, bei der der Benutzer eine hohe Zugkraft
aufwenden kann. Vorzugsweise kann die Betätigungs-
einheit dazu ausgebildet sein, dass über das Notbetäti-
gungselement eine Zugkraft von 300 N oder mehr an den
Öffnungsmechanismus übertragbar ist.
[0035] Vorzugsweise ist bei einem erfindungsgemä-
ßen Verschlussteil vorgesehen, dass das Verschlussteil
und/oder die Betätigungseinheit eine Anforderungs-
schnittstelle zum Überführen der Betätigungseinheit in
den Notfallzustand aufweist, die als Benutzerschnittstel-
le für eine manuelle Zugangsanforderung und/oder als
Elektronikschnittstelle für eine elektrische Zugangsan-
forderung ausgebildet ist. Insbesondere kann die Betä-
tigungsvorrichtung zumindest zwei Anforderungsschnitt-
stellen aufweisen, wobei eine der Anforderungsschnitt-
stellen als Benutzerschnittstelle und eine Anforderungs-

schnittstelle als Elektronikschnittstelle ausgebildet ist.
Die elektrische Zugangsanforderung kann somit ein
elektrisches Signal, ein Funksignal umfassen. Beispiels-
weise kann die Elektronikschnittstelle durch eine Steu-
ereinheit oder eine elektrische Verbindung zu einem zen-
tralen Steuergerät des Fahrzeuges gebildet sein. Die Be-
nutzerschnittstelle kann dazu ausgebildet sein, die Zu-
gangsanforderung manuell über eine mechanische Ver-
bindung, wie ein mechanisches Schloss und/oder Ge-
triebe zu erhalten. Vorzugsweise umfasst die Benutzer-
schnittstelle einen Push-Push-Mechanismus, insbeson-
dere an einem Betätigungselement der
Betätigungsvorrichtung. Durch den Push-Push-Mecha-
nismus kann das Betätigungselement infolge einer
Druckbetätigung öffnen. Die manuelle Zugangsanforde-
rung kann einen mechanischen Bewegungsablauf um-
fassen. Insbesondere kann die Betätigungseinheit dazu
ausgebildet sein, über die Benutzerschnittstelle in den
ersten Notfallzustand überführt zu werden und/oder über
die Elektronikschnittstelle in den zweiten Notfallzustand
überführt zu werden.
[0036] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Verfahren zum Betätigen eines Öffnungsmecha-
nismus zum Öffnen eines, vorzugsweise erfindungsge-
mäßen, Verschlussteils eines Fahrzeuges, durch eine
Betätigungseinheit, vorgesehen. Das Verfahren umfasst
die folgenden Schritte:

- Überführen einer Kopplungseinheit einer Kopp-
lungsvorrichtung, insbesondere einer erfindungsge-
mäßen Kopplungsvorrichtung, von einem Entkopp-
lungszustand, in welchem eine Wirkverbindung zwi-
schen der Betätigungseinheit und dem Öffnungsme-
chanismus gelöst ist, in einen Kopplungszustand, in
welchem die Wirkverbindung zwischen der Betäti-
gungseinheit und dem Öffnungsmechanismus, ins-
besondere zum Betätigen des Öffnungsmechanis-
mus durch die Betätigungseinheit, hergestellt ist,

- Übertragen einer Betätigungskraft von der Betäti-
gungseinheit an den Öffnungsmechanismus im
Kopplungszustand der Kopplungseinheit, insbeson-
dere durch die Kopplungseinheit, sodass der Öff-
nungsmechanismus aktiviert wird.

[0037] Somit bringt ein erfindungsgemäßes Verfahren
die gleichen Vorteile mit sich, wie sie bereits ausführlich
mit Bezug auf ein erfindungsgemäßes Verschlussteil
und/oder eine erfindungsgemäße Kopplungsvorrichtung
beschrieben worden sind. Das Überführen der Kopp-
lungseinheit vom Entkopplungszustand in den Kopp-
lungszustand kann insbesondere automatisch erfolgen.
Beispielsweise kann ein Aktuator der Kopplungseinheit
durch eine Steuereinheit der Betätigungsvorrichtung
und/oder des Verschlussteils angesteuert werden. Das
Übertragen der Betätigungskraft erfolgt insbesondere in-
folge einer Betätigungshandlung eines Benutzers an der
Betätigungseinheit. Bei der Betätigungskraft kann es
sich vorteilhafterweise um eine Zugkraft handeln. Somit
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ist eine mechanische Öffnungsmöglichkeit bereitgestellt,
durch welche ein unbefugter Zugang, d. h. insbesondere
ein unbefugtes Öffnen des Verschlussteils, im Entkopp-
lungszustand der Kopplungseinheit verhindert ist.
[0038] Im Rahmen der Erfindung ist es ferner denkbar,
dass beim Überführen der Kopplungseinheit vom Ent-
kopplungszustand in den Kopplungszustand ein Koppel-
element zur mechanischen Kopplung eines ersten Ver-
bindungselementes, das zur Verbindung mit der Betäti-
gungseinheit ausgebildet ist, mit einem zweiten Verbin-
dungselement, das zur Verbindung mit dem Öffnungs-
mechanismus ausgebildet ist, bewegt wird. Die Kopp-
lungsvorrichtung kann vorzugsweise das erste und das
zweite Verbindungselement umfassen. Dabei können
die Verbindungselemente durch das Koppelelement me-
chanisch verbunden werden, sodass eine Kraftübertra-
gung beim Betätigen der Betätigungseinheit ermöglicht
ist. Insbesondere kann dadurch eine Zugkraft als Betä-
tigungskraft von der Betätigungseinheit zum Öffnungs-
mechanismus übertragen werden. Dadurch ist es bei-
spielsweise nicht notwendig ein kompliziertes Hebelge-
triebe für die Übertragung der Betätigungskraft zu nut-
zen. Stattdessen kann auch ein Seilzug eingesetzt wer-
den, der insbesondere leicht im Verschlussteil von der
Betätigungseinheit zum Öffnungsmechanismus führbar
ist.
[0039] Vorzugsweise kann bei einem erfindungsge-
mäßen Verfahren vorgesehen sein, dass vor dem Über-
führen der Kopplungseinheit vom Entkopplungszustand
in den Kopplungszustand eine induktive Aufnahme von
elektrischer Energie für den Betrieb einer Aktuatoreinheit
zum Bewegen des Koppelelementes erfolgt. Durch die
induktive Aufnahme der elektrischen Energie kann der
Aktuatoreinheit die elektrische Energie zur Verfügung
gestellt werden, sodass das Koppelelement automatisch
bewegt wird. Dazu kann vorgesehen sein, dass zuvor
ein Authentifizierungsvorgang durchgeführt wird, wel-
cher einer Benutzerauthentifizierung dient. Insbesonde-
re kann das Überführen der Kopplungseinheit vom Kopp-
lungszustand in den Entkopplungszustand oder umge-
kehrt in Abhängigkeit von dem Authentifizierungsvor-
gang durchgeführt werden.
[0040] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen
beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen schematisch:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Verschlussteil
mit einer erfindungsgemäßen Kopp-
lungsvorrichtung in einem ersten Aus-
führungsbeispiel mit der Kopplungs-
vorrichtung in einem Entkopplungszu-
stand,

Figur 2 das Verschlussteil mit der Kopplungs-
vorrichtung in einem Kopplungszu-
stand,

Figur 3 - 6 eine erfindungsgemäße Kopplungs-
vorrichtung in einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel, in einem Querschnitt
bei einer Bewegungsabfolge,

Figur 7 - 9 erfindungsgemäße Kopplungsvorrich-
tungen in weiteren Ausführungsbei-
spielen,

Figur 10 ein erfindungsgemäßes Verfahren
zum Betätigen des Öffnungsmecha-
nismus zum Öffnen des Verschluss-
teils des ersten Ausführungsbeispiels,
und

Figur 11a-11d ein Ablauf einer Notbetätigung über ei-
ne erfindungsgemäße Kopplungsvor-
richtung.

[0041] In der nachfolgenden Beschreibung zu einigen
Ausführungsbeispielen der Erfindung werden für die glei-
chen technischen Merkmale auch in unterschiedlichen
Ausführungsbeispielen die identischen Bezugszeichen
verwendet.
[0042] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Ver-
schlussteil 3 für ein Fahrzeug 4 mit einem Öffnungsme-
chanismus 200 zum Öffnen des Verschlussteils 3 und
einer Betätigungseinheit 100 zum Betätigen des Öff-
nungsmechanismus 200. Figur 10 zeigt ferner ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren 300 zum Betätigen des Öff-
nungsmechanismus 200 zum Öffnen des Verschlussteils
3 die Betätigungseinheit 100 in schematischer Darstel-
lung der Verfahrensschritte, auf die im Rahmen der nach-
folgenden Beschreibung ebenfalls Bezug genommen
wird.
[0043] Zwischen dem Öffnungsmechanismus 200 und
der Betätigungseinheit 100 ist eine Kopplungsvorrich-
tung 1 angeordnet, durch welche eine Wirkverbindung
zwischen der Betätigungseinheit 100 und dem Öffnungs-
mechanismus 200 herstellbar ist. Dazu weist die Kopp-
lungsvorrichtung 1 eine Kopplungseinheit 10 auf, die in
einen Entkopplungszustand II bringbar ist, in welchem
eine Wirkverbindung zwischen der Betätigungseinheit
100 und dem Öffnungsmechanismus 200 zum Betätigen
des Öffnungsmechanismus 200 durch die Betätigungs-
einheit 100 hergestellt ist. Zum Herstellen der Wirkver-
bindung zwischen der Betätigungseinheit 100 und dem
Öffnungsmechanismus 200 kann ein Überführen 302 der
Kopplungseinheit 10 vom Entkopplungszustand II in ei-
nen Kopplungszustand I erfolgen, wobei im Kopplungs-
zustand I die Wirkverbindung hergestellt ist, um ein Über-
tragen 303 einer Betätigungskraft von der Betätigungs-
einheit 100 an den Öffnungsmechanismus 200 durch-
führen zu können. Der Entkopplungszustand II ist in Figur
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1 dargestellt, der Kopplungszustand I in Figur 2. Im Ent-
kopplungszustand II kann somit mechanisch ein unbe-
fugter Zugang zum Fahrzeug 4 verhindert werden, indem
der Öffnungsmechanismus 200 durch die Betätigungs-
einheit 100 nicht betätigt werden kann. Insbesondere
kann nur die Betätigungseinheit 100 von außen zugäng-
lich am Verschlussteil 3 angeordnet sein. Somit können
zumindest der Öffnungsmechanismus 200 und die Kopp-
lungsvorrichtung 1 an einer Innenseite des Verschluss-
teils 3 angeordnet sein. Dabei kann vorgesehen sein,
dass der Öffnungsmechanismus 200 elektrisch betätigt
werde kann. So ist es denkbar, dass der Öffnungsme-
chanismus 200 in der Abhängigkeit von einem Funksig-
nal durch eine zentrale Steuereinheit des Fahrzeuges 4
angesteuert werden kann und somit zum Beispiel bei De-
tektion eines ID-Gebers eines Benutzers das Ver-
schlussteil 3 geöffnet werden kann. Die Kopplungsvor-
richtung 1 und die Betätigungseinheit 100 ermöglichen
jedoch gleichzeitig in einem Notfall, in dem beispielswei-
se der Öffnungsmechanismus 200 nicht mit der Zentral-
steuereinheit des Fahrzeuges 4 verbunden ist, eine
Stromversorgung des Fahrzeuges 4 ausgefallen ist oder
das Fahrzeug 4 einen Unfall hatte, einen manuellen
und/oder mechanischen Zugang zum Fahrzeug 4.
[0044] In den Figuren 3 bis 6 ist eine erfindungsgemä-
ße Kopplungsvorrichtung 1 in einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt. Dabei umfasst die Kopplungs-
vorrichtung 1 eine Kopplungseinheit 10, die in einen
Kopplungszustand I, in welchem die Wirkverbindung zwi-
schen einer Betätigungseinheit 100 und einem Öffnungs-
mechanismus 200 zum Betätigen des Öffnungsmecha-
nismus 200 hergestellt ist, und in einen Entkopplungs-
zustand II, in welchem die Wirkverbindung zwischen der
Betätigungseinheit 100 und dem Öffnungsmechanismus
200 gelöst ist, bringbar ist. Figur 3 zeigt die Kopplungs-
einheit 10 dabei im Entkopplungszustand II. Um den
Kopplungszustand I herzustellen, weist die Kopplungs-
vorrichtung 1 ein erstes Verbindungselement 31 zur Ver-
bindung mit der Betätigungseinheit 100 und ein zweites
Verbindungselement 32 zur Verbindung mit dem Öff-
nungsmechanismus 200 auf. Im Entkopplungszustand II
ist eine Bewegung des ersten Verbindungselementes 31
unabhängig von einer Bewegung des zweiten Verbin-
dungselementes 32. Die Verbindungselemente 31, 32
können Teile eines Seilzuges sein, durch welchen eine
Betätigungskraft von der Betätigungseinheit 100 an den
Öffnungsmechanismus 200 übertragen werden kann,
wenn das erste und zweite Verbindungselement 31, 32
gekoppelt sind. Im Entkopplungszustand II ist dabei ins-
besondere eine Kraftübertragung vom ersten Verbin-
dungselement 31 auf das zweite Verbindungselement
32 nicht möglich. Das erste und zweite Verbindungsele-
ment 31, 32 bilden einen Seilzug, bei welchem der Öff-
nungsmechanismus 200 betätigt werden kann, wenn
sich die Kopplungseinheit 10 im Kopplungszustand I be-
findet. Zum Herstellen des Kopplungszustands I, der in
Figur 4 dargestellt ist, weist die Kopplungseinheit 10 ein
Koppelelement 11 auf, dass zur form- und/oder reib-

schlüssigen Verbindung der Verbindungselemente 31,
32 ausgebildet ist. Durch das Koppelelement 11 können
somit die Betätigungseinheit 100 und der Öffnungsme-
chanismus 200 mechanisch gekoppelt werden, sodass
eine Betätigung der Betätigungseinheit 100 zu einer Be-
tätigung des Öffnungsmechanismus 200 führt. Das Kop-
pelelement 11 ist gelenkig mit dem zweiten Verbindungs-
element 32 verbunden. Es ist jedoch ebenso denkbar,
dass das Koppelelement 11 mit dem ersten Verbin-
dungselement 31 gelenkig verbunden ist.
[0045] Die Kopplungsvorrichtung 1 weist ferner eine
Steuereinheit 20 zum Ansteuern der Kopplungseinheit
10 für einen Zustandswechsel zwischen dem Kopplungs-
zustand I und dem Entkopplungszustand II auf. Möchte
ein Benutzer beispielsweise aufgrund einer ausgefalle-
nen Fahrzeugstromversorgung den Öffnungsmechanis-
mus 200 mechanisch betätigen, kann er sich, zum Bei-
spiel über ein mobiles Endgerät, an der Steuereinheit
authentifizieren. Dazu weist die Steuereinheit 20 ein Au-
thentifizierungsmodul 21 zum Ausführen eines Authen-
tifizierungsvorgangs zur Benutzerauthentifizierung auf.
Dadurch kann die Kopplungseinheit 10 durch die Steu-
ereinheit 20 für den Zustandswechsel in Abhängigkeit
von dem Authentifizierungsvorgang angesteuert wer-
den. Dazu weist die Kopplungseinheit 10 ferner eine Ak-
tuatoreinheit 12 auf, durch welche das Koppelelement
11 bewegt werden kann, um die Kopplungseinheit 10
vom Entkopplungszustand II in den Kopplungszustand I
und/oder umgekehrt zu überführen. Dazu kann die Ak-
tuatoreinheit 12 beispielsweise einen Elektromotor um-
fassen, der in Abhängigkeit von dem Authentifizierungs-
vorgang aktiviert werden kann.
[0046] Weiterhin weist die Kopplungsvorrichtung 1
vorzugsweise eine Bereitstellungseinheit 23 auf. Die Be-
reitstellungseinheit 23 kann Teil der Steuereinheit 20,
Teil der Kopplungseinheit 10 und/oder Teil der Aktuator-
einheit 12 sein. Die Bereitstellungseinheit 23 ist dabei
zum Bereitstellen von elektrischer Energie für einen Be-
trieb der Aktuatoreinheit 12 mit der Aktuatoreinheit 12
verbunden. Vorzugsweise kann die Bereitstellungsein-
heit 23 auch zum Betrieb der Steuereinheit 20 ausgebil-
det sein. Die Bereitstellungseinheit 23 kann vorteilhafter-
weise ein Aufnahmeelement 23.1 zur induktiven Aufnah-
me 301 von elektrischer Energie für den Betrieb der Ak-
tuatoreinheit 12 und/oder der Steuereinheit 20 umfas-
sen. Vorzugsweise erfolgt die Aufnahme der elektrischen
Energie vor dem Überführen 302 der Kopplungseinheit
10 in den Kopplungszustand I. Vorzugsweise kann die
Bereitstellungseinheit 23 für eine NFC-Kommunikation
mit einem mobilen Gerät eines Benutzers ausgebildet
sein. Beispielsweise kann der Authentifizierungsvorgang
gleichzeitig mit der induktiven Übertragung der elektri-
schen Energie erfolgen. Ferner kann vorgesehen sein,
dass das Authentifizierungsmodul 21 zur Freigabe des
Bereitstellens der Energie, insbesondere in Abhängigkeit
von dem Authentifizierungsvorgang, mit der Bereitstel-
lungseinheit verbunden ist. Dadurch kann sichergestellt
sein, dass das Koppelelement 11 durch die Aktuatorein-
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heit 12 nur dann bewegt wird, wenn der Benutzer auch
eine Zugangsberechtigung zum Fahrzeug 4 bzw. zum
Öffnen des Verschlussteils 3 hat. Durch Ansteuern der
Aktuatoreinheit 12 wird das Koppelelement 11 um eine
Drehachse am zweiten Verbindungselement 32 ver-
schwenkt und/oder gedreht, sodass ein Koppelvor-
sprung 11.1 in eine Aussparung 31.1 des ersten Verbin-
dungselementes 31 eingreift. Dadurch ist ein Form-
schluss zwischen dem Koppelelement 11 und dem ers-
ten Verbindungselement 31 hergestellt. Vorzugsweise
wirkt die Aktuatoreinheit 12 mittelbar auf das Koppelele-
ment 11. Insbesondere kann ein Gleitabschnitt 19 zur
gleitenden Relativbewegung zwischen dem Koppelele-
ment 11 und der Aktuatoreinheit 12 angeordnet sein. Da-
durch befindet sich die Kopplungseinheit 10 nunmehr im
Kopplungszustand I, während sich die Verbindungsele-
mente 31, 32 noch in einer unbetätigten Position B be-
finden. Gemäß Figur 4 ist die Betätigungseinheit 100
noch nicht betätigt worden.
[0047] Figur 5 zeigt die Kopplungseinheit 10 im Kopp-
lungszustand I, wobei die Verbindungselemente 31, 32
in eine betätigte Position A bewegt wurden, bis zumin-
dest eines der Verbindungselemente 31, 32 und/oder
das Koppelelement 11 an einem Stoppelement 13 an-
schlagen. Dabei wird das erste Verbindungselement 31
durch Betätigung der Betätigungseinheit 100 auf Zug be-
lastet, sodass das Koppelelement 11 und das Verbin-
dungselement 31 eine reibschlüssige Verbindung einge-
hen und entlang einer Betätigungsrichtung bewegt wer-
den. Dadurch wird die Kraft an das zweite Verbindungs-
element 32 übertragen, welches den Öffnungsmecha-
nismus 200 betätigen kann. Das erste und zweite Ver-
bindungselement 31, 32 sind Teil eines Seilzuges, wobei
der Seilzug zumindest zwei Bowdenzugelemente um-
fasst. Jedes der Bowdenzugelemente weist einen Betä-
tigungsabschnitt 30.1 und einen Verkleidungsabschnitt
30.2 auf. Der Betätigungsabschnitt 30.1 ist dabei Teil des
ersten und/oder zweiten Verbindungselementes 31, 32
und/oder, insbesondere einstückig, mit dem ersten
und/oder zweiten Verbindungselement 31, 32 verbunden
und kann beim Betätigen der Betätigungseinheit 100 eine
Zugkraft übertragen. Der Verkleidungsabschnitt 30.2 ist
zur zumindest teilweisen Umhüllung des Betätigungsab-
schnitts 30.2 ausgebildet und insbesondere druckfest.
Dadurch kann eine Abstützung an einem Gehäuse 16
der Kopplungsvorrichtung 1 erfolgen. Dazu ist der Ver-
kleidungsabschnitt 30.2 insbesondere ortsfest am Ge-
häuse 16 befestigt. Gleichzeitig jeder Verkleidungsab-
schnitt 30.2 dazu ausgebildet sein jeweils eine Öffnung
16.1 des Gehäuses 16, durch welche der Betätigungs-
abschnitt 30.2 hindurch geführt ist, abzudichten. Beim
Überführen der Verbindungselemente 31, 32 von der un-
betätigten Position B in die betätigte Position A wird fer-
ner ein Vorspannmittel 14 vorgespannt, durch welches
die Verbindungselemente 31, 32 in der betätigten Posi-
tion A in die Richtung der unbetätigten Position B, d. h.
entgegen der Betätigungsrichtung, vorgespannt werden.
Ist die Betätigungshandlung abgeschlossen und lässt die

Betätigungskraft nach, z. B. indem der Benutzer die Be-
tätigungseinheit 100 loslässt, sorgt die Vorspanneinheit
14 dafür, dass das erste Verbindungselement 31 in Rich-
tung des Koppelelementes 11 bewegt wird. Dadurch
lässt der Reibschluss zwischen den Verbindungsele-
menten 31, 32 bzw. zwischen dem Koppelelement 11
und dem ersten Verbindungselement 31 nach, sodass
das Koppelelement 11 durch ein Entkopplungselement
17 in Form einer Drehfeder erneut um die Drehachse
des zweiten Verbindungselementes 32 bewegt wird, oh-
ne jedoch vollständig in die unbetätigte Position B zu-
rückgekehrt zu sein.
[0048] Wie in Figur 6 gezeigt, dreht das Koppelelement
11 dabei um die Drehachse, noch bevor der Gleitab-
schnitt 19 eine Position unter der Aktuatoreinheit 12 er-
reicht hat und wird dadurch in eine Blockierstellung C
bewegt, in welcher das Koppelelement 11 mit der Aktu-
atoreinheit 12 ein erneutes Betätigen des Öffnungsme-
chanismus, 200 vorzugsweise bis zur Freigabe durch die
Aktuatoreinheit 12, verhindert. Insbesondere wird das
Koppelelement 11 durch das erste Verbindungselement
31 und den Gleitabschnitt 19 verklemmt, sodass eine
erneute Betätigung des Koppelelementes 11 erst dann
möglich ist, wenn die Aktuatoreinheit 12 in einen unbe-
tätigen Zustand erneut überführt wurde, indem ein Ab-
triebselement 12.1 der Aktuatoreinheit 12 zurückbewegt
wird. Dazu kann es notwendig sein, dass die Bereitstel-
lungseinheit 23 erneut mit Energie aufgeladen wird
und/oder der Authentifizierungsvorgang erneut durchge-
führt wird. Weiterhin weisen Koppelelement 11 und das
erste Verbindungselement 31 jeweils einen Komplemen-
tärbereich 15 auf, durch welchen in der Blockierstellung
C des Koppelelementes 11 ein Formschluss erzielbar
ist. Die Komplementärbereiche 15 umfassen jeweils eine
Fläche, die in der Blockierstellung C miteinander wirken,
um eine Rückbewegung des Koppelelementes 11 zu ver-
hindern. Insbesondere kann dadurch auch nachträglich
ein Nachweis erfolgen, dass eine mechanische Notbe-
tätigung des Öffnungsmechanismus 200 erfolgt ist.
[0049] Figur 7 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Kopplungsvorrichtung 1, die im
Wesentlichen dem Prinzip der Figuren 3 bis 6 entspricht.
Dabei ist der Gleitabschnitt 19 jedoch an einer Oberseite
des Koppelelementes 11, z. B. in Form einer Gleitbe-
schichtung, angeordnet. In diesem Fall wird das Koppel-
element 11 nicht in eine Blockierstellung C überführt,
nachdem eine Betätigungshandlung erfolgt ist, sodass
nach erfolgter Authentifizierung und Freigabe eine wie-
derholte Betätigung des Öffnungsmechanismus 200
über die Kopplungsvorrichtung 1 möglich ist. Weiterhin
ist dargestellt, dass ein Koppelvorsprung 11.1 des Kop-
pelelementes 11 Hinterschneidungen, insbesondere
schwalbenschwanzförmige Hinterschneidungen, auf-
weist, sodass der Reibschluss zwischen dem ersten Ver-
bindungselement 31 und dem Koppelelement 11 durch
den Hinterschnitt formschlüssig verbessert wird.
[0050] Figur 8 zeigt eine erfindungsgemäße Kopp-
lungsvorrichtung 1 in einem weiteren Ausführungsbei-
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spiel. Dabei ist die Aktuatoreinheit 12 schwenkbar in ei-
nem Gehäuse 16 angeordnet. Ferner sind die Aktuator-
einheit 12 und ein Koppelelement 11 durch eine Kulis-
senführung 18 miteinander gekoppelt, sodass das Kop-
pelelement 11 und die Aktuatoreinheit 12 ein Hebelge-
triebe bilden. Dabei ist ferner ebenfalls eine gelenkige
Anordnung des Koppelelementes 11 am zweiten Verbin-
dungselement 32 vorgesehen, wodurch eine Drehung
des Koppelelementes 11 um eine Drehachse am zweiten
Verbindungselement 32 dazu führt, dass ein Koppelvor-
sprung 11.1 in eine Aussparung 31.1 eines ersten Ver-
bindungselementes 31 eingreift, sodass die Betätigungs-
kraft übertragbar ist.
[0051] Figur 9 zeigt eine Kopplungsvorrichtung 1 mit
einer Kopplungseinheit 10, die zwischen einem Kopp-
lungszustand I in einem Entkopplungszustand II über-
führbar ist. Im Gegensatz zur Kopplungsvorrichtung 1
des ersten Ausführungsbeispiels, sind jedoch zwei Ver-
bindungselemente 31, 32 vorgesehen, die die Kopp-
lungsvorrichtung 1 mit der Betätigungseinheit 100 und
dem Öffnungsmechanismus 200 verbinden, um eine Be-
tätigungskraft zwischen der Betätigungseinheit 100 und
dem Öffnungsmechanismus 200 zu übertragen, wobei
ein Koppelelement 11 in beide Verbindungselemente 31,
32 eingreift, um die Verbindungselemente 31, 32 zu ver-
binden. Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist ei-
ne Aktuatoreinheit 12 zum Ansteuern des Koppelele-
mentes 11 ferner am zweiten Verbindungselement 32
gelagert, sodass das Koppelelement 11 zum zweiten
Verbindungselement 32 ortsfest bleibt, auch wenn die
Verbindungselemente 31, 32 zwischen einen betätigten
und einer unbetätigten Position A, B verstellt werden. Es
ist jedoch ebenso denkbar, dass die Aktuatoreinheit 12
ortsfest angeordnet ist und das Koppelelement 11 durch
beide Verbindungselemente 31, 32 hindurch gesteckt
wird, wenn beide Verbindungselemente 31, 32 Ausspa-
rungen 31.1 aufweisen. Insbesondere ist durch das Kop-
pelelement 11 ein Abtriebselement 12.1 der Aktuatorein-
heit 12 gebildet. Beispielsweise kann das Koppelement
11 magnetisch ausgebildet sein und die Aktuatoreinheit
12 einen Elektromagneten zum Ansteuern des Koppel-
elementes 11 umfassen. Weiterhin ist ein Positionssen-
sor 24 gezeigt, der durch das zweite Verbindungsele-
ment 32 und/oder die Aktuatoreinheit 12 betätigt wird,
wenn die betätigte Position A erreicht ist. Dadurch kann
die betätigte Position A z. B. erkannt werden und das
Koppelelement 11 gelöst werden und/oder die mechani-
sche Betätigung elektronisch abgespeichert werden.
[0052] In den Figuren 11a bis 11d ist der Ablauf einer
Notbetätigung über die Kopplungsvorrichtung 1 gezeigt,
wenn eine Fahrzeugstromversorgung ausgefallen ist.
Wie aus Figur 11a ersichtlich, kann dabei ein Verschluss-
teil 3 durch einen Benutzer geöffnet werden. Das Ver-
schlussteil 3 ist ein griffloses Verschlussteil 3, insbeson-
dere in Form einer grifflosen Fahrzeugtür. Eine Betäti-
gungseinheit 100 zum mechanischen Öffnen des Ver-
schlussteils 3 ist insbesondere gemäß Figur 11b von ei-
nem Normalzustand N in einen Notfallzustand E über-

führbar, wobei der Notfallzustand E in Figur 11c darge-
stellt ist. Dazu ist eine Anforderungsschnittstelle 112 zum
Überführen der Betätigungseinheit 100 in den Notfallzu-
stand E vorgesehen, die als Benutzerschnittstelle für ei-
ne manuelle Zugangsanforderung und/oder als Elektro-
nikschnittstelle für eine elektrische Zugangsanforderung
ausgebildet ist. Beim Überführen der Betätigungseinheit
100 in den Notfallzustand E ist ein Betätigungselement
110 der Betätigungseinheit 100 in eine Betätigungsposi-
tion 110.1, in welchem das Betätigungselement 110 vom
Benutzer greifbar ist, überführbar. Beispielsweise kann
die Elektronikschnittstelle einen Näherungssensor
und/oder die Benutzerschnittstelle einen Push-Push-
Mechanismus zum Öffnen des Betätigungselementes
110 umfassen. Im Normalzustand N befindet sich das
Betätigungselement 110 einer Betriebsposition 110.2, in
welcher ein Greifen des Betätigungselementes 110
durch den Benutzer verhindert ist. In Abhängigkeit von
dem Benutzerwunsch wird somit das Betätigungsele-
ment 110 in die Betätigungsposition 110.1 gebracht. In
der Betätigungsposition 110.1 ist das Betätigungsele-
ment 110 vorzugsweise schwenkbar an einem Außenteil
des Verschlussteils 3 gelagert. Weiterhin ist es denkbar,
dass die Betätigungseinheit 100 einen Antrieb 113, ins-
besondere in Form eines Elektromotors und/oder einer
Feder, aufweist, durch welchen das Betätigungselement
110 bewegbar ist. Ferner ist das Betätigungselement 110
vorzugsweise mit einem ersten Verbindungselement 31
über einen Betätigungsabschnitt 30.1 eines Seilzuges
verbunden. Solange sich die Kopplungsvorrichtung 1 im
Entkopplungszustand II befindet, wird eine Kraft einer
Betätigungshandlung 310 am Betätigungselement 110
nicht an den Öffnungsmechanismus 200 zum Öffnen des
Verschlussteils 3 übertragen. Bevor ein Überführen der
Kopplungseinheit 10 vom Entkopplungszustand II in ei-
nen Kopplungszustand I erfolgt, ist vorzugsweise eine
induktive Aufnahme von elektrischer Energie durch eine
Bereitstellungseinheit 23 in der Kopplungsvorrichtung 1
vorgesehen. Mit der elektrischen Energie kann ein Au-
thentifizierungsvorgang zur Authentifikation des Benut-
zers und/oder der Zustandswechsel vom Entkopplungs-
zustand II in den Kopplungszustand I der Kopplungsein-
heit 10 durchgeführt werden. Wie in Figur 11d dargestellt,
ist es daraufhin möglich, die Betätigungshandlung 310
am Betätigungselement 110 durchzuführen, um eine
Kraft von der Betätigungseinheit 100 an den Öffnungs-
mechanismus 200 über die Kopplungsvorrichtung 1 zu
übertragen und dadurch das Verschlussteil 3 zu öffnen.
Das Betätigungselement 110 ist an eine Innengriff-
schnittstelle 201 des Öffnungsmechanismus 200 ange-
schlossen, die zur Betätigung durch einen Fahrzeugin-
nengriff des Verschlussteils 3, ausgelegt ist. Dadurch
kann eine geringe Kraft, insbesondere von etwa 15 N,
beim Ausführen der Betätigungshandlung 310 erforder-
lich sein. Es ist jedoch ebenso denkbar, dass das Betä-
tigungselement 110 an eine Außengriffschnittstelle 202
des Öffnungsmechanismus 200 angeschlossen sein
kann, die zur Betätigung durch einen Fahrzeugaußen-
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griff des Verschlussteils 3 ausgelegt ist. Dadurch kann
eine erhöhte Kraft, insbesondere von etwa 300 N, beim
Ausführen der Betätigungshandlung 310 erforderlich
sein. Alternativ ist es denkbar, dass die Kopplungseinheit
10 in den Öffnungsmechanismus 200 integriert ist.
[0053] Weiterhin weist die Betätigungseinheit 100 ein
Notbetätigungselement 40 zur Betätigung des Öffnungs-
mechanismus 200 für eine Unfallrettung aufweist, wobei
das Notbetätigungselement 40 im Normalzustand N von
einer Außenseite der Betätigungseinheit 100 unzugäng-
lich ist und das Betätigungselement 110 von der Be-
triebsposition 110.2 über die Betätigungsposition 110.1
hinaus bewegbar ist, so dass das Notbetätigungsele-
ment 40 von der Außenseite der Betätigungseinheit 100
zugänglich ist. Dadurch kann der Öffnungsmechanismus
200 im Falle eines Unfalls schnell betätigt werden. Es
kann vorgesehen sein, dass die Kopplungseinheit 10
und/oder eine weitere Kopplungseinheit 10 zwischen das
Notbetätigungselement 40 und den Öffnungsmechanis-
mus 200 geschaltet ist.
[0054] Die voranstehende Erläuterung der Ausfüh-
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung aus-
schließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale der Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0055]

1 Kopplungsvorrichtung
2 Betätigungsvorrichtung
3 Verschlussteil
4 Fahrzeug

10 Kopplungseinheit
11 Koppelelement
11.1 Koppelvorsprung
12 Aktuatoreinheit
12.1 Abtriebselement
13 Stoppelement
14 Vorspannmittel
15 Komplementärbereich
16 Gehäuse
16.1 Öffnungen
17 Entkopplungselement
18 Kulissenführung
19 Gleitabschnitt

20 Steuereinheit
21 Authentifizierungsmodul
23 Bereitstellungseinheit
23.1 Aufnahmeelement
24 Positionssensor

30.1 Betätigungsabschnitt

30.2 Verkleidungsabschnitt
31 erstes Verbindungselement
31.1 Aussparung
32 zweites Verbindungselement
100 Betätigungseinheit
110 Betätigungselement
110.1 Betätigungsposition
110.2 Betriebsposition
112 Benutzerschnittstelle
113 Antrieb

200 Öffnungsmechanismus
201 Innengriffschnittstelle
202 Außengriffschnittstelle

I Kopplungszustand
II Entkopplungszustand

A betätigte Position
B unbetätigte Position
C Blockierstellung

N Normalzustand
E Notfallzustand

300 Verfahren
301 Aufnahme von Energie
302 Überführen von 10 von II in I
303 Übertragen einer Betätigungskraft
310 Betätigungshandlung

Patentansprüche

1. Kopplungsvorrichtung (1) zum Schaffen einer Wirk-
verbindung zwischen einer Betätigungseinheit (100)
zum Betätigen eines Öffnungsmechanismus (200)
zum Öffnen eines Verschlussteils (3) eines Fahr-
zeugs (4) und dem Öffnungsmechanismus (200)
aufweisend
eine Kopplungseinheit (10), die in einen Kopplungs-
zustand (I), in welchem die Wirkverbindung zwi-
schen der Betätigungseinheit (100) und dem Öff-
nungsmechanismus (200) zum Betätigen des Öff-
nungsmechanismus (200) durch die Betätigungs-
einheit (100) hergestellt ist, und in einen Entkopp-
lungszustand (II), in welchem die Wirkverbindung
zwischen der Betätigungseinheit (100) und dem Öff-
nungsmechanismus (200) gelöst ist, bringbar ist.

2. Kopplungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes Verbindungselement (31) zur Ver-
bindung mit der Betätigungseinheit (100), und ein
zweites Verbindungselement (32) zur Verbindung
mit dem Öffnungsmechanismus (200) vorgesehen
ist, wobei das erste und zweite Verbindungselement
(31, 32) durch die Kopplungseinheit (10) im Kopp-
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lungszustand (I) gekoppelt sind.

3. Kopplungsvorrichtung (1) einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Kopplungseinheit (10) ein Koppelele-
ment (11) zur mechanischen Kopplung der Be-
tätigungseinheit (100) und des Öffnungsmecha-
nismus (200) aufweist, insbesondere wobei das
Koppelelement (11) zur form- und/oder reib-
schlüssigen Verbindung mit zumindest einem
der Verbindungselemente (31, 32) ausgebildet
ist,
und/oder dass die Kopplungseinheit (10) eine
Aktuatoreinheit (12) aufweist, durch welche das
Koppelelement (11) zum Überführen der Kopp-
lungseinheit (10) vom Entkopplungszustand (II)
in den Kopplungszustand (I) und/oder vom
Kopplungszustand (I) in den Entkopplungszu-
stand (II) bewegbar ist,
und/oder dass die Verbindungselemente (31,
32) im Kopplungszustand (I) zwischen einer be-
tätigten Position (A) und einer unbetätigten Po-
sition (B) bewegbar sind, insbesondere wobei
die betätigte und/oder die unbetätigte Position
(A, B) durch zumindest ein Stoppelement (13)
mechanisch festgelegt und/oder durch einen
Positionssensor (24) erkennbar ist,
und/oder dass die Kopplungseinheit (10) ein
Vorspannmittel (14) zur Vorspannung zumin-
dest eines der Verbindungselemente (31, 32) in
die unbetätigte Position (B) aufweist.

4. Kopplungsvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktuatoreinheit (12) an einem der Verbin-
dungselemente (31, 32) geführt und/oder befestigt
ist, um bei der Bewegung der Verbindungselemente
(31, 32) zwischen der betätigten und der unbetätig-
ten Position (A, B) mitgeführt zu werden.

5. Kopplungsvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Kopplungseinheit (10) ein Gehäuse
(16) aufweist, in welchem die Verbindungsele-
mente (31, 32) zumindest teilweise aufgenom-
men sind, insbesondere wobei das Gehäuse
(16) zwei Öffnungen (16.1) zur Durchführung
der Verbindungselemente (31, 32) aufweist,
und/oder dass das erste und/oder zweite Ver-
bindungselement (31, 32) einen Betätigungsab-
schnitt (30.1) zum Betätigen des Öffnungsme-
chanismus (200) und einen Verkleidungsab-
schnitt (30.2) zur zumindest teilweisen Umhül-

lung des Betätigungsabschnitts (30.2) aufweist,
wobei der Verkleidungsabschnitt (30.2) am Ge-
häuse (16), insbesondere ortsfest, befestigt ist.

6. Kopplungsvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Koppelelement (11) an dem ersten
oder zweiten Verbindungselement (31, 32) in
der unbetätigten Position (A, B), insbesondere
gelenkig, angeordnet ist,
und/oder dass das Koppelelement (11) in eine
Blockierstellung (C) überführbar ist, in welcher
eine Bewegung der Verbindungselemente (31,
32) in die betätigte und/oder die unbetätigte Po-
sition (A, B) durch das Koppelelement (11) ver-
hindert ist.

7. Kopplungsvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Entkopplungselement (17) vorgesehen ist,
durch welches das Koppelelement (11) zum Über-
führen vom Kopplungszustand (I) in den Entkopp-
lungszustand (II) bewegbar ist, insbesondere wobei
das Entkopplungselement (17) beim Überführen
vom Kopplungszustand (I) in den Entkopplungszu-
stand (II) elastisch vorspannbar ist, und/oder dass
die Aktuatoreinheit (12) und das Koppelelement (11)
durch eine Kulissenführung (18) miteinander gekop-
pelt sind und/oder dass die Kopplungseinheit (10)
einen Gleitabschnitt (19) zur gleitenden Relativbe-
wegung des Koppelelementes (11) zur Aktuatorein-
heit (12) und/oder zum Entkopplungselement (17)
aufweist.

8. Kopplungsvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Bereitstellungseinheit (23) vorgesehen
ist, die zum Bereitstellen von elektrischer Energie
für einen Betrieb der Aktuatoreinheit (12) mit der Ak-
tuatoreinheit (12) verbunden ist, insbesondere wo-
bei die Bereitstellungseinheit (23) ein Aufnahmeele-
ment (23.1) zur induktiven Aufnahme (301) von elek-
trischer Energie für den Betrieb der Aktuatoreinheit
(12) aufweist.

9. Kopplungsvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Steuereinheit (20) zum Ansteuern der
Kopplungseinheit (10) für einen Zustandswech-
sel zwischen dem Kopplungszustand (I) und
dem Entkopplungszustand (II) vorgesehen ist,
insbesondere wobei die Steuereinheit (20) ein
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Authentifizierungsmodul (21) zum Ausführen ei-
nes Authentifizierungsvorgangs zur Benutze-
rauthentifizierung aufweist, um die Kopplungs-
einheit (10) für den Zustandswechsel in Abhän-
gigkeit von dem Authentifizierungsvorgang an-
zusteuern,
und/oder dass das Authentifizierungsmodul
(21) zur Bereitstellung der elektrischen Energie
durch die Bereitstellungseinheit (23) in Abhän-
gigkeit von dem Authentifizierungsvorgang mit
der Bereitstellungseinheit (23) verbunden ist.

10. Verschlussteil (3), insbesondere in Form einer Tür
oder einer Klappe, zum Verschließen einer Öffnung
eines Fahrzeuges (4), aufweisend

einen Öffnungsmechanismus (200) zum Öffnen
des Verschlussteils (3),
eine Betätigungseinheit (100) zum Betätigen
des Öffnungsmechanismus (200) und
eine Kopplungsvorrichtung (1), insbesondere
nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
zum Schaffen einer Wirkverbindung zwischen
der Betätigungseinheit (100) und dem Öff-
nungsmechanismus (200), wobei die Kopp-
lungsvorrichtung (1) eine Kopplungseinheit (10)
aufweist, die in einen Kopplungszustand (I), in
welchem die Wirkverbindung zwischen der Be-
tätigungseinheit (100) und dem Öffnungsme-
chanismus (200) hergestellt ist, und in einen
Entkopplungszustand (II), in welchem die Wirk-
verbindung zwischen der Betätigungseinheit
(100) und dem Öffnungsmechanismus (200) ge-
löst ist, bringbar ist.

11. Verschlussteil (3) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Betätigungseinheit (100) in einen Normal-
zustand (N), in welchem eine Betätigungshandlung
(310) an der Betätigungseinheit (100) verhindert ist,
und in einen Notfallzustand (E), in welchem die Be-
tätigungshandlung (310) ermöglicht ist, bringbar ist,
und/oder dass die Betätigungseinheit (100) ein Be-
tätigungselement (110) aufweist, wobei das Betäti-
gungselement (110) in eine Betätigungsposition
(110.1) bringbar ist, in welchem das Betätigungse-
lement (110) vom Benutzer greifbar ist und in eine
Betriebsposition (110.2) bringbar ist, in welchem ein
Greifen des Betätigungselementes (110) durch den
Benutzer verhindert ist, insbesondere wobei die
Kopplungseinheit (10) mit dem Betätigungselement
(110) in Wirkverbindung steht.

12. Verschlussteil (3) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Betätigungselement (110) an eine Innen-
griffschnittstelle (201) des Öffnungsmechanismus
(200) zur Betätigung durch einen Fahrzeuginnengriff

des Verschlussteils (3) oder an eine Außengriff-
schnittstelle (202) des Öffnungsmechanismus (200)
zur Betätigung durch einen Fahrzeugaußengriff des
Verschlussteils (3) angeschlossen ist.

13. Verschlussteil (3) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Betätigungseinheit (100) ein Notbetä-
tigungselement (40) zur Betätigung des Öff-
nungsmechanismus (200) für eine Unfallrettung
aufweist, wobei das Notbetätigungselement
(40) im Normalzustand (N) von einer Außensei-
te der Betätigungseinheit (100) unzugänglich ist
und das Betätigungselement (110) von der Be-
triebsposition (110.2) über die Betätigungsposi-
tion (110.1) hinaus bewegbar ist, so dass das
Notbetätigungselement (40) von der Außensei-
te der Betätigungseinheit (100) zugänglich ist,
und/oder dass eine Anforderungsschnittstelle
(112) zum Überführen der Betätigungseinheit
(100) in den Notfallzustand (E) vorgesehen ist,
die als Benutzerschnittstelle für eine manuelle
Zugangsanforderung und/oder als Elektronik-
schnittstelle für eine elektrische Zugangsanfor-
derung ausgebildet ist.

14. Verfahren (300) zum Betätigen eines Öffnungsme-
chanismus (200) zum Öffnen eines Verschlussteils
(3), insbesondere nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, eines Fahrzeuges (4), durch eine Betä-
tigungseinheit (100),
umfassend die folgenden Schritte:

- Überführen (302) einer Kopplungseinheit (10)
einer Kopplungsvorrichtung (1), insbesondere
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, von einem
Entkopplungszustand (II), in welchem eine
Wirkverbindung zwischen der Betätigungsein-
heit (100) und dem Öffnungsmechanismus
(200) gelöst ist, in einen Kopplungszustand (I),
in welchem die Wirkverbindung zwischen der
Betätigungseinheit (100) und dem Öffnungsme-
chanismus (200) zum Betätigen des Öffnungs-
mechanismus (200) durch die Betätigungsein-
heit (100) hergestellt ist,
- Übertragen (303) einer Betätigungskraft von
der Betätigungseinheit (100) an den Öffnungs-
mechanismus (200) im Kopplungszustand (I)
der Kopplungseinheit (10), sodass der Öff-
nungsmechanismus (200) aktiviert wird.

15. Verfahren (300) nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,

dass beim Überführen (302) der Kopplungsein-
heit (10) vom Entkopplungszustand (II) in den
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Kopplungszustand (I) ein Koppelelement (11)
zur mechanischen Kopplung eines ersten Ver-
bindungselementes (31), das zur Verbindung
mit der Betätigungseinheit (100) ausgebildet ist,
mit einem zweiten Verbindungselement (32),
das zur Verbindung mit dem Öffnungsmecha-
nismus (200) ausgebildet ist, bewegt wird,
und/oder dass vor dem Überführen (302) der
Kopplungseinheit (10) vom Entkopplungszu-
stand (II) in den Kopplungszustand (I) eine in-
duktive Aufnahme (301) von elektrischer Ener-
gie für den Betrieb einer Aktuatoreinheit (12)
zum Bewegen des Koppelelementes (11) er-
folgt.
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